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Änderung der Abwassersatzung (AbwS) - Änderung der Gebührensätze 

 
 
 
 
Gremium Sitzungstermin Behandlung Sitzungsart 

 
Gemeinderat 18.02.2020 Beschlussfassung öffentlich 

 
 
 
I. Sachverhalt 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17.12.2019 neben der Kalkulation der Schmutz- und Nie-
derschlagswassergebühren zum 01.01.2020 auch die Änderung der Satzung über die öffentliche Ab-
wasserbeseitigung (Abwassersatzung – AbwS) beschlossen.     
 
Leider wurde sowohl in der Vorlage zur Sitzung als auch in der Bekanntmachung der Satzung der 
Passus zur Änderung der Gebührensätze zum 01.01.2020 nicht berücksichtigt. Da es sich hier um 
einen Formfehler handelt, muss dieser durch einen erneuten Beschluss mit anschließender Be-
kanntmachung geheilt werden. Aufgrund der belastenden Wirkung einer Gebührenerhöhung, die im 
Fall der Schmutzwassergebühr beschlossen wurde, kann die Gebühr erst nach der Bekanntmachung 
der Satzungsänderung angepasst werden. Dies hat zur Folge, dass die Schmutz- und Nieder-
schlagswassergebühren nicht wie geplant zum 01.01.2020 sondern erst zum 01.03.2020 verändert 
werden können. 
 
     
 
 
II. Beschlussvorschlag 
 

1. Auf Grundlage der beschlossenen Gebührenkalkulation vom 17.12.2019 werden die  
Abwassergebühren ab 01.03.2020 auf folgende Sätze geändert: 
 
Die Schmutzwassergebühr wird auf 2,20 €/m³ und 

 die Niederschlagswassergebühr  wird auf 0,55 €/m² festgesetzt. 
 

2. Die Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung – 
AbwS) der Stadt Besigheim vom 28.11.2017 mit Änderung vom 17.12.2019 wird wie in der 
Anlage aufgeführt beschlossen. 
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III. Begründung 
 
Siehe Sachverhalt      
 
 
IV. Relevanz Gesamtstädtisches Entwicklungskonzept 
 
-keine-     
 
 
V. Haushaltsrechtliche Auswirkungen 
 
Die Mindererträge werden im Rahmen des Jahresergebnisses mit den Folgejahren verrechnet.  
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Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersat-
zung – AbwS) der Stadt Besigheim vom 28.11.2017 mit Änderung vom 17.12.2019 

 
 
Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG) §§ 4 und 11 der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und  §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kom-
munalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Stadt Besigheim  
am . . . . . . . . . . . . folgende Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseiti-
gung (Abwassersatzung) vom 28.11.2017 mit Änderung vom 17.12.2019 beschlossen: 
 
 

Art. 1 
§ 42 Abs. 1 AbwS wird wie folgt geändert: 
 

(1) Die Schmutzwassergebühr (§ 40) beträgt je m³ Abwasser  2,20 €. 
 
 

Art. 2 
§ 42 Abs. 2 AbwS wird wie folgt geändert 
 

(2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 40a) beträgt je m² versiegelte Fläche 0,55 €. 
 
 

Art. 3 
Inkrafttreten 
Diese Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersat-
zung – AbwS) der Stadt Besigheim vom 28.11.2017 mit Änderung  vom 17.12.2019 tritt am 
01.03.2020 in Kraft. 
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